
Der Arbeitskreis „Wirtschaftsrecht“ hat — wie Heuer 
darlegte — die Wirksamkeit des Wirtschaftsrechts in den 
Mittelpunkt seiner Forschungsarbeit gestellt, um davon 
ausgehend den Platz des Rechts im System der Leitung 
und Planung besser bestimmen zu können. Dabei ent
stehen einige komplizierte inhaltliche und methodische 
Fragen:
1. die Bestimmung des Maßstabes zur Messung der 
Wirksamkeit des Rechts,
2. die Bestimmung der spezifischen Funktion des Rechts 
als eines Faktors der Leitung und Planung der Volks
wirtschaft,
3. die Ermittlung des Wechselverhältnisses der Normen 
verschiedener Rechtszweige in der Gesamtheit ihrer Ein
wirkung auf das Verhalten der Leiter in der Volkswirt
schaft
Als entscheidende Bedingungen für die Wirksamkeit 
des Wirtschaftsrechts bezeichnete Heuer die wirtschafts
rechtliche Regelung selbst das Rechtsbewußtsein der 
Leiter und die Kontrolle über die Einhaltung und Ver
wirklichung des Rechts (Rechtskontrolle). Zwischen die
sen drei Bedingungen bestehe ein enger, wechselseiti
ger Zusammenhang, wie z. B. daran sichtbar werde, daß 
sich das Niveau der rechtlichen Regelung und die Rechts
kontrolle maßgeblich auf das Rechtsbewußtsein auswir
ken. Die Analyse dieser Bedingungen erfordere eine 
enge Zusammenarbeit der Juristen mit Ökonomen, So
ziologen und Psychologen. Die vom Arbeitskreis „Wirt
schaftsrecht“ vorgelegte Studie stelle einen ersten 
Schritt zur Analyse der Wirksamkeit des Wirtschafts
rechts dar und beschränke sich folglich überwiegend auf 
Analysen zu den Rechtsnormen selbst. Sie mache aber 
auch sichtbar, daß die entscheidenden Probleme in der 
Verbesserung der Qualität der gesetzlichen Regelung 
und in der Erhöhung des Niveaus der Arbeit mit dem 
Recht bestehen.
Heuer wies darauf hin, daß das Verhalten der Leiter 
bei der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben von einer 
Vielzahl von Faktoren bestimmt wird. Zur Erhöhung 
der Wirksamkeit des Faktors Recht müsse das Wechsel
verhältnis zu den anderen, außerjuristischen Faktoren 
untersucht werden, also das Verhältnis zwischen recht
lichem Mechanismus und ökonomischen Gesetzen. Von 
großer Bedeutung sei dabei die Durchsetzbarkeit einer 
rechtlichen Regelung.
Besondere Aufmerksamkeit widmete Heuer der recht
lichen Regelung der Kooperation als zentrales Bewäh
rungsfeld der rechtlichen Leitung in der Volkswirtschaft 
Die Analyse zeige, daß die vertragliche Regelung durch 
entsprechende rechtliche Bestimmungen im Bereich der 
Planung und Bilanzierung zu ergänzen ist Es sei eine 
neue Qualität der Beziehungen von staatlichem Plan, 
Bilanz und Vertrag anzustreben.
In der angeregten und fruchtbaren Diskussion wurden 
viele Fragen aufgeworfen, die zum Teil von grundle
gender methodologischer Bedeutung für die rechtswis
senschaftliche Forschung waren, insbesondere unter dem 
Aspekt der Erhöhung der Effektivität des sozialistischen 
Rechts insgesamt.
Prof. Dr. M. B e n j a m i n ,  Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft der DDR, betonte die Notwendigkeit, 
die rechtspolitische Zielsetzung der Normativakte stär
ker herauszuarbeiten. Es müsse exakt bestimmt werden, 
was mit den Rechtsnormen zur Durchsetzung der von 
der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung gestell
ten grundlegenden Ziele erreicht werden kann, welche 
gesellschaftlichen Veränderungen damit bewirkt wer
den sollen. Dabei sei es wesentlich, die Dialektik von 
präzisen rechtlichen Regelungen einerseits und der 
Gewährung eines nicht geregelten Handlungs- und Ent
scheidungsspielraums andererseits au beherrschen.

Aus leitungswissenschaftlicher Sicht wandte 'sich Ben
jamin der Rolle und der Weiterentwicklung wirtschafts
rechtlicher Sanktionen zu. Tatsache sei, daß rechtliche 
Forderungen noch in erheblichem Maße nicht verwirk
licht werden und daß auch manche rechtliche Forderung 
nicht immer den realen Voraussetzungen gerecht wird. 
Davon ausgehend forderte Benjamin, sowohl die Ge
meinsamkeiten als auch die Unterschiede der einzelnen 
Sanktionsarten stärker zu beachten.
Auf den Umstand, daß wirtschaftsrechtliche Regelungen 
noch nicht genügend dazu genutzt werden, alle Mög
lichkeiten zur Erhöhung der Effektivität auszuschöpfen, 
wies Prof. Dr. H. L e h m a n n ,  Stellvertreter des Gene
raldirektors des Kombinats VEB NARVA Berliner Glüh
lampenwerk, hin. Beispielsweise sei das Fehlen einer 
präzisen Regelung, ob das Kombinat oder der Kombi
natsbetrieb als Grundeinheit der Volkswirtschaft anzu
sehen sei, für die Rechtsverwirklichung nachteilig. Zu
gleich werde die rationelle Leitungsorganisation im Hin
blick auf die Arbeitsteilung, Spezialisierung, Konzen
tration und Kombination der Produktion behindert 
Kritisch setzte sich Lehmann mit Erscheinungen aus
einander, die dem volkswirtschaftlichen Effekt der Kon
zentration und Spezialisierung entgegenstehen, so bei
spielsweise, daß die WB den Komhinatsbetrieben unter 
Umgehung der Kombinatsleitung direkt Weisungen er
teilt oder daß örtliche Organe die Kombinatsbetriebe als 
selbständige VEBs betrachten und sie einseitig auf ter
ritoriale Erfordernisse orientieren. Verallgemeinerungs
würdige Erfahrungen seien mit Kombinatsordnungen 
als normativen Regelungen für alle Kombinatsbetriebe 
gemacht worden. Sie hätten sich vielfach als wirksame 
Leitungsinstrumente erwiesen.

Sehr interessant waren in diesem Zusammenhang die 
Ausführungen von Nationalpreisträger Prof. Dr. Dr. h. c. 
H. S u c h ,  Sektion Rechtswissenschaft der Karl-Marx- 
Universität Leipzig. An der Entwicklung der Kombinate 
von einem VVB-ähnlichen Verhältnis zwischen Kom
binatsleitung und Kombinatsbetrieb bis zum Großbe
trieb mit integrierten Betriebsteilen machte er die Viel
falt der Konzentrationsformen deutlich. Es sei nicht 
ausgeschlossen, daß Kombinate im Zuge der Entwick
lung zu noch größeren Wirtschaftseinheiten den Charak
ter von Kombinatsbetrieben annehmen; ebenso könnten 
sich Kombinatsbetriebe zu Kombinaten entwickeln. In 
der Tendenz müßten sich solche Wirtschaftseinheiten 
herausbilden, die einen bestimmten Bedarfskomplex 
abdecken. Charakteristisch sei bei zunehmender verti
kaler Spezialisierung der Trend zum Großbetrieb und 
zur Zentralisierung von Funktionen, wobei an die Stelle 
von Vertragsbeziehungen zwischen den Struktureinhei
ten des Kombinats Kombinatsaufträge (Weisungen) tre
ten, die die Beziehungen innerhalb des Kombinats ratio
nell und effektiv organisieren.

Such stimmte nicht der Auffassung zu, das Kombinat 
als Grundeinheit der Volkswirtschaft anzusehen. Den 
entscheidenden qualitativen Unterschied zwischen dem 
VEB bzw. Kombinatsbetrieb und dem Kombinat führte 
er auf den sozialen Aspekt zurück: „Die Menschen leben 
und arbeiten in’ den Betrieben, nicht in Kombinaten. 
Ihr Denken geht von der Kategorie .Betrieb“, nicht 
aber von der Kategorie .Kombinat“ aus.“

Aus der Sicht der Staatlichen Plankommission unter
strich die Leiterin der Abt. Planungssystem, I. M ä c h 
l e r ,  daß Mängel in der Wirksamkeit des sozialistischen 
Wirtschaftsrechts nicht in erster Linie darauf zurückzu
führen sind, daß Rechtsvorschriften fehlen oder unzu
reichend sind. Hauptursache seien vielmehr das Nicht- 
beherrschen materieller Probleme sowie die ungenü
gende Rechtskenntnis in Betrieben, Kombinaten und 
wirtschaftsleitenden Organen.
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